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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
der 1. – 5. Klassen 
 
 

Zur Kenntnis An die Lehrpersonen 

 

Mitteilung Nr. 1 an die Eltern und Erziehungsberechtigten  
Willkommen im neuen Schuljahr – Organisatorische Hinweise und Informationen 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Wir freuen uns, dass die Schule für alle Schüler*innen im weitgehenden Normalbetrieb begonnen hat. Es gilt 
aber auch in diesem Schuljahr die Entwicklung der epidemiologischen Situation in Bezug auf Covid-19 zu 
beobachten und dies bedeutet, dass wir unsere Jahresplanung laufend an die jeweilige Situation anpassen 
werden. 
Das neue Schuljahr hat mit einem Wechsel in der Direktion begonnen. Mein Name ist Piero Di Benedetto und 
ich habe am 1. September 2022 die Funktion der Schulführungskraft an der Wirtschaftsfachoberschule „F. 
Kafka“ von Direktor Werner J. Mair übernommen. Ich war mehrere Jahre im Schulsprengel Meran Stadt 
Schuldirektor und ich freue mich auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit Ihnen. Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich mich bei Direktor Mair und seinem Team für die gute Vorbereitungsarbeit bedanken und ich wünsche 
ihm viel Freude und Erfolg an seiner neuen Schule. In diesen ersten Arbeitstagen geht es mir darum die 
Schulgemeinschaft, die Abläufe und die Besonderheiten der Schule kennenzulernen. Mir liegt ein gutes 
Schulklima am Herzen. Um dies zu erreichen, bedarf es der Kooperationsbereitschaft aller Mitglieder der 
Schulgemeinschaft. Die Interessen der Bildungspartner sind vielfältig und manchmal konträr. Meine Aufgabe 
als Schuldirektor ist es, diese Prozesse zu steuern und Entscheidungen zu treffen. Ich werde versuchen dies 
im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben und den Grundsätzen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu 
tun. 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie einige erste grundlegende organisatorische Hinweise, welche die 
Zusammenarbeit und Kommunikation mit der Schule erleichtern. Sollten sich weitere Änderungen ergeben, 
werden Sie selbstverständlich informiert. 
 
1. Schulkalender 
schulfreie Tage, Feiertage, Schulferien: 

 Montag, 31.10.2022 bis Sonntag, 06.11.2022 (Herbstferien) 
 Samstag, 24.12.2022 bis Sonntag, 08.01.2023 (Weihnachtsferien) 
 Donnerstag, 16.02.2023 (schulfreier Tag – Unterrichtsverkürzung und Unterrichtsverlagerung von 3 

Stunden auf Entrepreuneurshipwoche) 
 Freitag, 17.02.2023 (schulfreier Tag – Unterrichtsverlagerung auf den Tag der offenen Tür am 

Samstag, 21.01.2023) 
 Montag, 20.02.2023 bis Sonntag, 26.02.2023 (Faschingsferien) 
 Donnerstag, 06.04.2023 bis Dienstag, 11.04.2023 (Osterferien) 
 Dienstag, 25.04.2023(Feiertag – Staatsfeiertag) 
 Montag, 29.05.2023 (Pfingstmontag) 
 Freitag, 02.06.2023 (Feiertag – Tag der Republik) 

 
Unterrichtsverkürzungen: 

 Erster Schultag 
 an beiden Elternsprechtagen (Donnerstag, 17.11.2022 und voraussichtlich Dienstag, 14.03.2023) 

Unterrichtsverkürzung nach der 2. Stunde 
 letzter Schultag (Freitag, 16.06.2023) 

Unterrichtsverkürzung nach der 3. Stunde 
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Semesterende: 

 das 1. Semester endet am 23.12.2022 
 
Klassenratssitzungen mit Eltern: 

 Elternversammlung der neu gebildeten 1. und 3. Klassen (Montag, 26.09.2022) 
 Klassenratssitzung mit Eltern für alle Klassen im 1. Semester (Montag, 24.10.2022, Mittwoch, 

26.10.2022, Montag, 07.11.2022 – ein detaillierter Terminplan folgt) 
 

voraussichtlicher Pädagogischer Tag: 
 Das genaue Datum wird noch vom Lehrer*innenkollegium festgelegt. Sollte ein pädagogischer Tag 

stattfinden entfällt der Unterricht für alle Schüler*innen. Sie erhalten diesbezüglich eine Mitteilung. 
 
Entrepreneurshipwoche (1.-4. Klasse): 

 Im Rahmen der fächerübergreifenden Lernangebote (FÜLA) findet in diesem Schuljahr die 
Entrepreneurshipwoche von Montag, 06.02.2023 bis Freitag, 10.02.2023 statt. 

 
Tage der offenen Tür: 

 Die Tage der offenen Tür finden am Freitag, 20.01.2023 und am Samstag, 21.01.2023 (hierfür erfolgt 
eine Unterrichtsverlagerung – siehe oben). 

 
Betriebspraktikum für die 5. Klassen: 

 Montag, 30.01.2023 bis Freitag, 10.02.2023 
 
Betriebspraktikum für die 4. Klassen: 

 Montag, 30.05.2023 bis Donnerstag, 15.06.2023 
 
Schulende: 

 das Schuljahr endet am 16.06.2023 
 
Matura – Eröffnungskonferenz: 

 Montag, 19.06.2023 
 
2. Elternsprechtage und persönliche Sprechstunden der Lehrpersonen 
Dialog und Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist von fundamentaler Bedeutung für das 
Gelingen von Bildung. Gemeinsame Reflexion der Lern- und Kompetenzentwicklung der Schüler*innen schafft 
Transparenz und Vertrauen und ermöglicht Absprachen über weitere Lernschritte und 
Unterstützungsmaßnahmen. Die Schule bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten des strukturierten Austausches 
mit den Lehrpersonen: 
1. Einsichtnahme in das digitale Register und Möglichkeit der Kommunikation mit den Lehrpersonen über den 

Mitteilungsbereich 
2. wöchentliche individuelle Sprechstunden der Lehrpersonen in Präsenz bis 19.05.2023 
3. Elternsprechtage: 

1. Semester am Donnerstag, 17.11.2022 
2. Semester voraussichtlich am Dienstag, 14.03.2023 (dieser Termin muss vom Lehrer*innenkollegium 

noch bestätigt werden) 
4. Gespräche mit dem Direktor 
 
Zu den Elternsprechtagen erhalten Sie noch gesonderte Einladungen. Als Anlage zu diesem Schreiben 
erhalten Sie eine Liste der wöchentlichen individuellen Sprechstunden der Lehrpersonen. Für die 
individuelle Sprechstunde melden Sie sich bitte im Vorfeld mindestens 2 Arbeitstage vorher unter der Mail-
Adresse der Lehrpersonen an. Bitte nutzen Sie diese individuelle Sprechstunde, hier steht Ihnen genügend Zeit 
zu einem vertieften Gespräch zur Verfügung. Bei Elternsprechtagen ist die Zeit für Gespräche begrenzt. 
Bei dringenden Problemen stehen Lehrpersonen und der Direktor auch kurzfristig zu einem persönlichen 
Gespräch zur Verfügung, bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin. Mit den Lehrpersonen vereinbaren Sie den 
Termin über die E-Mail-Adresse der Lehrpersonen, mit dem Direktor beantragen Sie den Termin über das 
Schulsekretariat, Tel. 0473 237545. 
Die individuellen Sprechstunden unserer Lehrpersonen und ihre E-Mail-Adressen finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter https://www.wfokafka.it/lehrpersonen/ 
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Ab dem 19.05.2023 wird die individuelle Sprechstunde der Lehrpersonen aus organisatorischen Gründen nicht 
mehr angeboten. 
 
3. Konfliktmanagement 
Wir versuchen offene Fragen immer zuerst durch ein gutes Gespräch mit der betroffenen Person oder Gruppe 
zu lösen. Sollten Fragen, Anliegen oder Probleme bei Lehrpersonen anstehen oder vorliegen, so bitten wir Sie 
immer zuerst mit den Lehrpersonen direkt zu sprechen. Sollte eine Lösung nicht gelingen, können Sie sich an 
die Direktion wenden. Es ist wichtig, dass Anliegen und Probleme nicht „verschleppt“ werden, bitte sprechen 
Sie frühzeitig und klar Ihr Anliegen an und bleiben Sie dabei höflich und wertschätzend! 
 
4. „Mittwoch: ein Nachmittag zum Üben...“ 
Auch im heurigen Schuljahr bieten Lehrpersonen verschiedenster Fachbereiche umfangreiche 
Fördermaßnahmen und Aufgabenhilfe an. Sie können und sollten von Schülern*innen genutzt werden, um 
Lernrückstände aufzuholen oder bestimmte Inhalte zu vertiefen. Diese Angebote werden grundsätzlich in 
Präsenz durchgeführt. Das genaue Angebot finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.wfokafka.it/mittwoch-nachmittag/  
 
5. Aufholen von Schularbeiten und Tests 
Sind Schüler*innen bei Schularbeiten und Tests abwesend, so holen sie diese in der Regel unter Aufsicht jeweils 
mittwochs von 14.00 Uhr bis 15.40 Uhr an der Schule nach. Genauere Hinweise erhalten die Schüler*innen von 
ihren Fachlehrpersonen. 
 
6. Information über gefährdete Versetzung bei den Bewertungskonferenzen des 2. Semesters 
Im Sinne der Schüler*innencharta (BLR 21.07.2003, Nr. 2523 – Art. 3, Abs. 9) ist die Schule Anfang Mai 
verpflichtet bei drohender Nichtversetzung Eltern und Erziehungsberechtigte über diesen Umstand zu 
informieren. Die Information erfolgt in schriftlicher Form über die Schüler*innen. Nach dieser Information 
können noch Aufholmaßnahmen zur Behebung der Lernrückstände ergriffen werden, damit eine 
Nichtversetzung verhindert werden kann.  
Bezüglich der Versetzung, der Nichtversetzung, dem Aufschub der Bewertung gelten dabei unsere Kriterien 
laut Dreijahresplan: 
 

Kriterien: 
Für die Schülerinnen*Schüler, die in einem Fach oder mehreren Fächern negative Bewertungen aufweisen, 
gelten für den Aufschub der Versetzung bzw. für die Nichtversetzung folgende Richtlinien: 
 

a) Nichtversetzung bei: 
a1) einer negativen Verhaltensnote; bei einem „nicht klassifizierten“ Fach 
a2) drei negativen Noten, wovon mindestens eine schwerwiegend ist oder in einem 

Mehrstundenfach (Fach mit drei oder mehr Wochenstunden) erteilt worden ist; 
a3)  zwei schwerwiegend negativen Noten; 
a4)  zwei negativen Noten in Mehrstundenfächern bzw. in schulspezifischen Fächern 
 

b) Aufschub der Bewertung: 
b1) bei höchstens drei nicht schwerwiegend negativen Bewertungen in drei 

Wenigstundenfächern (höchstens zwei Wochenstunden) 
b2) bei nicht schulspezifischen bzw. Wenigstundenfächern: mit einer negativen Bewertung und 

zusätzlich höchstens einer schwerwiegend negativen Bewertung. 
 Bei einer schwerwiegend negativen Note in einem Mehrstundenfach bzw. in einem 

schulspezifischen Fach und einer nicht schwerwiegend negativen Note in einem 
Wenigstundenfach. 

 
Die Bewertungen in den einzelnen Fächern vergibt der Klassenrat auf Vorschlag der Fachlehrperson. Bei 
Vorschlägen zu einer negativen Bewertung erläutert die Fachlehrperson mündlich in der Schlusskonferenz 
das Zustandekommen der negativen Note. 
 

 
7. Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Sars-Cov2-Infektionen 
Das heurige Schuljahr beginnt weitgehend ohne besondere Einschränkungen. Insbesondere dürfen wir uns 
ohne Maske im Schulgebäude und den Klassenräumen aufhalten. Die Schule ist laut Ministerialdekret jedoch 
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verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um im Bedarfsfalle bei stark steigenden Infektionszahlen 
sofort die letztjährigen Präventionsmaßnahmen wieder einzuführen. Wir behalten unabhängig davon einige 
Vorbeugemaßnahmen aufrecht, welche sich bewährt haben und unabhängig von Corona Sinn machen. 
Insbesondere achten wir auf die Handhygiene und bitten weiterhin regelmäßig die Hände mit Seife zu waschen 
oder zu desinfizieren. Ebenso werden weiterhin die Schulklassen regelmäßig und richtig stoßgelüftet.  
 
Ich verweise auf die aktuell geltenden Bestimmungen zu Isolation und Quarantäne. Personen, welche sich mit 
Sars-Cov2 angesteckt haben, unterliegen einer Isolationszeit von mindestens 5 Tagen, welche vom Department 
für Gesundheitsprävention verfügt wird. Die Rückkehr in die Schule nach einer Infektion ist nach vorweisen 
eines negativen Testergebnisses möglich. Im Falle von Infektionen im engen Familienumfeld, bzw. bei anderen 
engen Kontakten, besteht laut Ministerialrundschreiben Nr. 19680 vom 30.03.22 die Pflicht des Tragens einer 
FFP2 Maske in der Öffentlichkeit, also auch in der Schule, für 10 Tage. Sollte Zuhause keine Isolation der 
erkrankten Personen möglich sein, empfehlen wir die Schule in der Zeit der Erkrankung des Angehörigen nicht 
zu besuchen und wir bitten auf das Auftreten von typischen Symptomen zu achten und den vorgeschriebenen 
Antigentest zu machen, bevor die Schule wieder besucht wird.  
 
Auch enge Kontakte mit einer infizierten Person in der Schule, unterliegen laut genanntem 
Ministerialrundschreiben der Pflicht des vorsorglichen Tragens einer FFP2-Maske. Die Einstufung als enger 
Kontakt erfolgt weiterhin von Seiten des Departments für Gesundheitsprävention.  
Die Schulen sind nicht mehr verpflichtet Fernunterricht anzubieten. Bei längeren krankheitsbedingten 
Abwesenheiten nutzen wir aber die erworbenen Kompetenzen im digitalen Unterricht, zur Unterstützung der 
abwesenden Schüler*innen.  
 
Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich sind. Bei Detailfragen können Sie sich gerne an das Sekretariat 
wenden. 
 
 
Beste Grüße 
Piero Di Benedetto 
SCHULDIREKTOR 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 


